
„Der Antrag der Freien Turnerschaft Neumünster e. V. auf Gewährung von Sportfördermit-
teln zur Brandschadensanierung ist gemäß Ziffer 3.3.1 der Sportförderungsgrundsätze und 
wegen fehlender Nachweise hinsichtlich eines Bedarfs abzulehnen.“ 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Endgültig entscheidende Stelle: 
Schul-, Kultur- und Sportausschuss 
 
 
 


